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Zapfhahnes Leitungswaffer in genügendem Mafse zugelaffen wird. Soll eine Vor-

kehrung getroffen werden, dafs die Behörde jeder Zeit eine Probe des abfliefsenden

(Fabrik-) Walfers dem Hausrohr entnehmen und daifelbe auf feine Unfchädlichkeit

prüfen kann, fo fchaltet man nach Fig. 221 einen \Nafferfack ein, deffen Standrohr

im Terrain (Bürgerf’ceige) in bekannter Weife (Hahnkappe) abgedeckt ill.
Eine Kühlung von heifsen Fabrikwaffern wird gleichfalls durch Zuführung

kalten Waffers bewirkt, ift jedoch kof’cfpielig. Das Kühlungsverfahren wird fehr

erleichtert, wenn man das fonft reine Heifswafl'er oberirdifch dem Kühl-Gully zu-

fliel'sen läfl't‘"). Die Ermäfsigung der Temperatur des den öffentlichen Leitungen

zufliefsenden Abwaffers il’c übrigens nur nöthig, um in denfelben örtliche Fäulnifs-

proceffe nicht unnütz zu begünf’tigen. Sind daher von den Leitungen Excremente

ausgefchlöffen, fo ift die Kühlung von Fabrikwaffern gegenf’candlos.

13. Kapitel.

Entwäfferung der Höfe, Gärten, Dächer und Nebenräume

der Gebäude.

An die Ableitung des eigentlichen Hauswaffers fchliefst fich nunmehr die Be-

trachtung derjenigen Anlagen an, welche zur Abführung des Regenwaffers von Höfen,

Gärten und fonltigen unbebauten Theilen des Grund1'tückes, des Ueberlaufwaffers

von Regentonnen, Cifiernen, Fontainen etc. (vergl. Art. 147, S. 130), des auf die

Höfe gelangenden Dach- und Hauswaffers, fo wie der Abwaffer aus Wafchküchen,

Stallungen, Schlächtereien und fonf’cigen Nebenräumen der Gebäude (vergl. Art. 141

bis 143, S. 126 bis 128) dienen.

9.) Ableitung des auf die Hof— und Gartenflächen fallenden Regenwail'ers.

Die nicht bebauten Grundflücksflächen find entweder gepflaftert oder unge-

pflaftert. Ungepflafierte Flächen von Höfen und Gärten find hier aufser Betracht

zu laifen. Denn das auf fie gelangende Waffer verfickert entweder durch die durch-

läffigen Bodenfchichten in den Untergrund, fo dafs es befonderer Entwäfferungs-

Anlagen nicht bedarf; oder es werden diefe Flächen im Falle zwingender Nothwen-

digkeit gerade fo entwäffert, wie gepflaf’certe Flächen. Letzteres wird meif’c nur

dann zu gefchehen haben, wenn die ungepflaf’certe Fläche eine fo grofse Neigung

nach einer tief gelegenen Stelle hat, dafs das hierhin abfliefsende Waffer, bevor es

verfickert (oder verdunftet), fich irgend wie unangenehm bemerkbar machen würde.

Die oberirdifche Ableitung des Waffers von dem mit Feld- oder Mofaikfteinen

gepflafterten Hofe (vergl. Abth. V, Abfchn. 3, Kap. 2: Behandlung der Trottoirs

und Hofflächen) erfolgt durch flache, muldenfo'rmige, nicht tief eingefchnittene

Rinnen, deren Sohle zweckmäfsiger Weife aus hochkantig ohne Mörtel an einander

gefiellten, fef’c gebetteten Hartbrand—Steinen gebildet wird (Fig. 222). Dadurch kann

das vorhandene Gefälle mit grofser Genauigkeit vollltändig ausgenutzt werden.

Weniger als 1/200 follte das Gefälle folcher Hofrinnen nicht betragen.

142) Bei der Berliner Canalifation dürfen Abwaffer mit mehr als 0,1 Procent Säure-, Alkali-‚ refp. Salzgehalt und

gröfserer Temperatur als 37,5 Grad C. den öffentlichen Leitungen nicht zugeführt werden.
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Für kleine Höfe genügt eine folche Rinne in der Mitte oder an einer Seite
des Hofes. Ift der Hof grofs, fo führt man von der Mitte delfelben das Regen-
waffer nach den Seiten hin folchen Rinnen zu, die 1,5 bis 2,0 m von den Gebäude-
Hoffronten entfernt zu halten find, wobei das Quergefälle des Hofes wenigf’cens

Fig. 222. Fig. 223.

 

Hofrinne. Hofrinne längs einer Bordfchwelle.

1[mo betragen follte. Die 1,5 bis 2,0m breite Fläche längs der Hofgebäude ent-
wäffert gleichfalls nach diefen Rinnen. Bei vorhandenen Mitteln kann diefelbe als
Bürgerfteig entwickelt werden. Derfelbe erhält dann ein fteinernes Bord von ent-
fprechend langen Pflafierfteinen oder von Granitfchwellen, welch letztere etwa 256111
breit und hoch find (Fig. 223).

Gegen diefe Bordfchwelle werden die Steine des Hofpflaiters unmittelbar ge-
fetzt, jedoch derart, dafs längs der Bordfchwelle in gewünfchter Richtung Gefälle
vorhanden iii. Zur befferen Abwäfferung können längs der Bordfchwelle an Stelle
der Pflaf’cerf’teine Klinker in Cement oder Sandf’cein-Platten mit Mulde verlegt werden.
(Vergl. auch Art. I 38, S. 124.)

Rinnen kommen nicht zur Anwendung, wenn die oberirdifch zu entwäfl'ernden
Flächen mit Klinkern (flach oder hochkantig) oder Afphalt abgedeckt werden. In
diefem Falle pflegt man die Hoffläche in Dreiecksflächen zu zerlegen, deren Ecken
einerfeits vom tieff’ten Punkte des Hofes, andererfeits von Ecken und Winkeln des
Gebäudes gebildet werden, und läfft jede Fläche für lich mit entfprechender Nei-
gung zum tiefften Punkt (Gully) hin entwäffern.

Wird das Regenwaffer einem unterirdifchen Rohrnetz übergeben, fo gefchieht
dies unter Vermittelung einesGully“°). Ein Gully ift ein in Klinkern und Cement
gemauerter oder fonft wafferdicht hergeitellter Behälter (Eifen, Béton), welcher be-
zweckt, die vom Waffer mitgeführten Sinkf‘coffe abzufangen und von den Rohrlei-
tungen fern zu halten. Die Sinkftoffe fallen bei einiger Ruhe des Waffers zu Boden,
wefshalb der Gully-Querfchnitt eine gewiffe Größe haben mufs, damit das hineinge-
langende, Sinkf’toffe mitfiihrende VVaffer eine fo geringe Gefchwindigkeit annimmt,
dafs vor feinem Abzuge in das Gully-Abflufsrohr die Sinkf’coffe niederfallen können.
Den Erfahrungen zufolge genügt für Hof—Gullies ein Querfchnitt von etwa 16qdm‚
für Straßen—Gullies oder Gullies fehr großer Flächen ein folcher von 25qdm.

Der Abflufs aus dem Gully findet nur unter Vermittelung eines Wafferver-
fchluffes fiatt, der in folcher Tiefe anzuordnen if’t, dafs der Wafl'erfpiegel im Gully
in froflficherer Tiefe, d. h. 0,80 bis 1,10m unter Terrain verbleibt. Die Tiefe des
Waffers im Gully, bezw. der Schlammfang beträgt 50 bis 800m; erfteres Mafs gilt
für Hof-Gullies, letzteres für Straßen-Gullies.

143) Wir haben die englifche Bezeichnung gn!ly hier beibehalten, da es leider noch immer an einer geeigneten deutfchen '
Bezeichnung für folche Conflructioncn fehlt. Die Namen W a ffe rk a & e n , Sinkk a fte n , S ch 1 a m m fa n g etc. find nicht
bezeichnend genug, fchliefsen auch Mifsverftändnifl'e nicht aus. D- Red.
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Abzudecken i(t ein Gully mit einem Roft, deffen Stäbe höchfiens 1cm von

einander entfernt find. Fig. 224 zeigt ein Hof-Gully. Die Gully-Wangen find bis

2 Schichten über dem Wafferfpiegel 25 cm Hark, fodann, wenn das Gully nicht über-

fahren wird, im oberen Theil 12cm Hark. Der Wafferverfchlufs wird durch den

bereits in Art. 187, S. 156 vorgeführten Gully-Bogen bewirkt.

Fig. 224.
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%W/é/  
Hof’ oder Brunnen-Gully. Gully-Bogen mit Reinigungsftutzen‚

1130 n. Gr. 130 n. Gr.

Damit der in das Gully geführte Schlamm leicht entfernt werden kann, wird

in daffelbe ein 60 ein hoher Schlammkorb aus verzinktem Eifenblech, deflen Wan-

dungen im mittleren Theil durchlocht find (die Löcher höchftens 3mm weit), eingefetzt

und damit der Schlamm auch in diefen Schlammkorb gelange, wird das Gully mit

einem Trichter abgedeckt. Der Trichter hat zweckmäfsiger Weife ein in das Wall'er

tauchendes Fallrohr, welches demfelben entweder angegolfen if’c oder das an den

Trichter angefchraubt werden kann. Letztere Anordnung ift vorzuziehen, da, falls

einer der Theile befchädigt ift, nicht auch der andere verworfen werden mufs. Dem

Trichter if’c ein enger Roft angenietet. Trichter nebi’c Roft und Fallrohr werden

entweder auf die Gully-Rollfchicht, deren Steine entfprechend ausgeklinkt werden

müffen, aufgelegt oder aber in eine gufseiferne large, um welche die Rollfchicht

gemauert wird, eingehängt (vergl. Fig. 225).

Schlammkorb, Trichter und Fallrohr werden bei weniger folider Gully-Con-

ftruction einfach fortgelaffen. Die Reinigung des Gully wird dann mittels eines

Handbaggers bewirkt. Bei folcher Einrichtung if’c Verfchlammung des Gullyßogens

fehr leicht möglich und deffen Reinigung fodann fehr fchwierig. Dann empfiehlt es

fich, an Stelle des einfachen Gully—Bogens einen folchen mit Reinigungsfiutzen nach

Fig. 225 zu verfetzen. Der Stutzen wird entweder mittels eines Verfchlufsf’cöpfels

verfehloffen, oder es wird in denfelben ein etwa 60 cm langes Standrohr verbleit,

deffen Mufl‘e dann mit dem Stöpfel verfchlofl'en wird. Es if’c angezeigt, diefes Stand-

rohr unter dem Hofpflaf’cer enden zu laffen und letzteres bei vorkommender

Verftopfung des Gully-Bogens lieber aufzureifsen, als {ich der {teten Gefahr mifs-
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bräuchlicher Benutzung

des Standrohres aus-

zufetzen, welche zu be-

fürchten fieht, wenn

deiTen Verfchlufs bün—

dig mit dem Hofpflaf’cer

angelegt wird.

Fig. 226 f’tellt ein

(Berliner)5trafsen-Gully

dar.

Der Wafi'erverfchlufs

wird durch eine in die

Gully-Wände eingemauerte

Schürze mit Reinigungsthü'r

bewirkt. Den Abflul's ver-

mittelt ein befonderes Fugen-

ltück mit weiter Einfluß-

öfi‘nung. Die Gully-Sohle

beliebt aus einer Granit-

platte, welche nicht felten

auf zwei Wangen ruht,

zwifchen denen das Straßen-

rohr verlegt ift.

Fig' 227' Sind Höfe un-
terkellert, fo if’c

die Aufführung

eines gemauerten

‘. Gully zwar an-

gängig, jedoch
4 _ ;! platzraubend und
/ ' auch unconftruc-

tiv. Hier empfiehlt fich

die Anwendung des in

Fig. 227 dargeftellten

gufseifernen Regenein-

lafi'es nebft Schlamm-

fang von Knauf/.

Der Regeneinlals iii;

ein 256171 weiter, viereckiger,

kaftenfihnlicher Behälter, mit

engem Reit abgedeckt und

mit Abflufsftutzen verfehen.

Er wird hi das KellergewölbeH—

; ==Tr———l eingefpannt und unter Ver-
‚ =—\—-j mittelung einer gewöhnlichen

Rohrleng mit demSchlamm-

l'ang in Verbindung gefetzt.

Der letztere, an geeigneter

Stelle des Kellers angebracht,

Regeneinlal's mit Schlammf'ang; Rückflau]dappe in einem Grundrohr. ift ein gufseifemer Kane“
1120 n. Gr. (40 Cm lang, 25 cm breit,
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35 cm hoch) mit Reinigungsdeckel und Wafl'erverfchlufs. Die Abbildung zeigt, wie das Schlamrirfang

Abflufsrohr auf dem Wege zum Hausrohr noch ein Regenrohr aufnimmt.

b) Ableitung des nach den Höfen gela'ngenden Dachwaffers.

Von den nach den Höfen zu gewendeten Dachflächen des Gebäudes gelangt

das Meteorwaffer mittels der an den Hoffronten angebrachten Regenrohre nach ab-

wärts. Wird eine oberirdifche Abführung diefes Regenwafl'ers beablichtigt, fo wird

daffelbe nach dem Verlaffen des Regenrohres entweder mit dem auf die Hofflächen

fallenden Waffer gemeinl'chaftlich abgeführt, oder es wird das Waffer der Regen-

rohre in befonderen Rinnen (vergl. Art. 219, S. 186) der tiefften Stelle des Hofes

zu geleitet.

Findet eine unterirdifche Ableitung des in Rede ftehenden Regenwaffers ftatt,

fo erfolgt der Anfchlufs der Regenrohre an die betreffende Grundleitung. Zu diefem

Zwecke wird das Regenrohr in ein gufseifernes Fufsrohr von 1,5 bis 2,0m Länge

eingeführt; von letzterem wird die Hälfte unter Terrain angeordnet und dafelbf’c

unmittelbar in den zur Grundleitung führenden Thonrohrbogen gefieckt (liebe

Fig. 224). Ueber den Muffenrand der oberen Hälfte des Fufsrohres wird nach

erfolgter Mulfendichtung mit Strick und Kitt, des befferen Ausfehens wegen, ein

profilirter Kappring (Manchette) gelegt, der an das Regenrohr angelöthet wird.

Fundamentmauerwerk, welches das Verlegen des Fufsrohres hindert, wird ent-

weder weggeftemmt oder (die Fundamentabfätze) mittels Etagenbogen überfprungen.

Es kann indefs vorkommen, dafs das Regenwaffer von einem Dache Sink-

oder Schwimmftoffe mit fich führt, fei es,

dafs das Dach alt und in Verwitterung be- / / \

griffen Hi und fomit Dachdeckungsmaterialien % r//i

in die Dachrinne gelangen, oder dafs der '”‘l

abbröckelnde Putz einer höheren nachbar- ‚ ' ’ l '
 

lichen Hauswand Mörteltheilchen auf das

Dach fallen läfft‚ fei es, dafs auf niedrig ///%
gelegene Dächer unnützer Weife Papierbal- "”””"\

len, Schalen und Kerne von Oblt‚ Holz, 7/

 

   

  
   

Lappen und dergl. von Bewohnern höherer /

Gefchoffe geworfen werden oder geworfen /7

werden können. In jedem Falle find die /

Grundrohre vor folchen Stoffen zu bewah—

ren. Am einfachften führt man zu diefem //

Zweck die Regenrohr-Abflufsleitung in ein /

nahe gelegenes Gully ein, und zwar ober- /

halb des Wafferfpiegels (vergl. Fig. 224);

anderen Falles benutzt man Specialcon-

flructionen. Eine derartige Conftruction,

die oberirdifch angebracht wird, if’c der in

Fig. 228 dargeftellte fog. Regenrohr-Siphon.
Diefer iii. ein länglicher, im Querfchnitt recht-

eckiger (7x 10, mx 15 oder 13><18cm)‚ etwa 60cm
hoher eil'erner Kalten, deffen Abflufsfiutzen in die

Muffe des gufseifernen Fufsrohres gelteckt wird und . _„_ ,. _ . . .

der oben, im abhebbaren Deckel, bezw. deffen Muffe das Regenrohr- iphon. _ um „, Gr.

  V.
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Regenrohr aufnimmt. In der Richtung der Diagonalfläche des Kaftens ift ein enger Roft angebracht, der
gröbere Stoffe zurückhält. Eine Reinigungsötfnung am Kaften, wenigf’cens 50 cm über Terrain anzuordneh,
ermöglicht die Herausnahme diefer Sinkftoffe. Aus den angegebenen Weiten des Siphon-Querfchnittes
geht hervor, dafs für 125 und 100 mm, wie auch für 65mm weite Regenrohre, welch letztere u. A. an
Aborthäuschen Verwendung finden, folche Siphons in den Giefsereien hergeftellt werden.

Diefer, feiner Einfachheit und Billigkeit wegen vielfach angewendete Regen-
rohr-Siphon hat jedoch folgende Uebelf’cände. In architektonifcher Hinficht verun-
ziert er die Plinthen fchönerGebäude, während er in praktifcher Hinficht fick in fo fern
nicht bewährt, als bei nicht fett aufgefchraubtem und abgedichtetem Reinigungsdeckel
Regen-‘ und Thauwaffer herausquillt, welches das Fundamentmauerwerk nafsmacht,
und als bei nicht rechtzeitig erfolgter Herausnahme der Sinkftofl'e der Querfchnitt
des Siphons derart verengt wird, dafs bei Gewitterregen das Regenwaffer keinen
Abzug findet, fondern fich zum Schaden der Fagade an den Stöfsen der Regenrohp
fchüffe Bahn bricht. Dazu kommt noch, dafs im Winter, wenn aus dem Siphon
die abgelagerten Sinkftoffe nicht rechtzeitig entfernt werden, diefelben fo viel Waffe
zurückbehalten, dafs daffelbe, wenn gefroren, den Kaften zerfprengt. >

Beffer ift es defshalb, unterirdifche Regenrohr-Schlammfänge anzuwenden.
Fig. 229 zeigt einen folchen, ähnlich dem Bäche in Berlin patentirt gewefenen
Schlammfang mit Wafferverfchlufs.

Fig. 229. Fig. 230.

 
Regenrohr-Schlammfang mit Wafferverfchlufs. Regenrohr-Schlammfang

110 11. Gr. (ohne Wafferverfchlufs). — 1.’20 11. Gr.

Diefer Schlammfang wird unterirdifch verfetzt, derart, dafs der Wafl'erfpiegel in froftficherer Tiefe
fich befindet. In die Muffe des Schlammfangs wird ein Standrohr mit Abzweig (gufseiferner Abzweig)
verbleit, deffen Muffe bündig mit dem Hofterrain liegt und dafelbft mit einem Verfchlnfsftöpfel oder Deckel
entfprechend verfehloffen wird. Der Abzweig diefes Standrohres nimmt unter Vermittelung eines Bogens
das Regenrohr-Fufsrohr auf. Im Schlammfang fteht ein Schlammkorb aus durchlochtem verzinktem
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Eifenblech. Die Löcher find Schlitze von 2mm Breite und 20mm Höhe. Zweckmäfsiger Weife ift die

Muffe des Schlammfanges zur Aufnahme eines 150mm weiten Standrohres (ein Abzweig 150 X 100“““)
eingerichtet, während der Abflufsftutzen 100mm Weite erhält. In kaum denkbaren Fällen der Noth kann

nach Aufgrabung der Wafferverfchlufs mittels Oefl'nung des Reinigungsflanfches (Meffingfchrauben) zugänglich

gemacht werden.

Befonders empfehlenswerth iii der in Fig. 230 dargeltellte, in Erfurt öfter

gebrauchte Regenrohr-Schlammfang nach Pan/e.

Der Dachfchutt etc. fällt in einen Schlammeimer, der auf kleinen Confolen mit Führungen in

Mitten eines größeren, fich nach unten verjüngenden Behälters fleht. Die Wände des Schlammeimers

bilden einen engen Roft. Etwaiger Zerfprengung des Eimers durch den gefrorenen feuchten Schutt wird

durch die fchrägen Eimerwände vorgebeugt; auch kann dem Froft durch entfprechende Verpackung unter.

halb der Abdeckplatte begegnet werden.

Die zuletzt vorgefüh'rten Regenrohr—Schlarnmfänge haben einen Wafferverfchlufs

oder können einen folchen leicht erhalten. Sie find daher geeignet, in folchen

Fällen Anwendung zu finden, in denen durch das Regenrohr den Fenflem von

Dachwohnungen oder den über der Dachrinne gelegenen Fenf’cern von Nachbar-

Grunditücken üble Canalluft oder Infectionsfioffe zugeführt werden könnten. Ueber-

haupt ift diefes Ereignifs hinfichtlich unterirdifcher Entwäfferung von Regenrohren

in emiten Betracht zu nehmen. Bei allfeitig umfichtiger Bauausführung dürfen

jedenfalls nur wenige Regenrohre ohne Wafferverfchlufs Hausrohren angefchlofl'en

werden, fo dafs, wenn die Anlage eines Schlammfanges (mit Verfchlufs) unterbleiben

kann, die Regenrohr-Fufsrohre anfiatt in den zur Grundleitung führenden Bogen

in einen halb-m-förmigen, liegenden Wafferverfchlufs (fiehe in Fig. 217 den Ver-

fchlufs rechts, fo wie Fig. 231 u. 232) geführt werden müffen.

c) Ableitung des Ueberlaufwai'fers von Brunnen, Regentonnen,

Cifternen etc.

Um im Winter das Gefrieren des oberirdifch von Brunnen abfliefsenden oder

verfpritzten Waffers auf das thunlichfi geringf’te Mafs zu befehränken, ii“: die Anlage

von Brunnen-Gullies oder doch mindef’cens einfachen, mit Roll: abgedeckten Vor-

gruben mit Abflufsrohr (ohne Verfchlufs) zum Hof-Gully hin zu empfehlen.

Es wurde bereits im vorhergehenden Bande diefes »Handbuches« (Art. 325,

S. 284) gefagt, dafs es in Berückfichtigung vernünftigen Wafferverbrauches als

zweckmäfsig oder doch als wünfchenswerth erachtet werden kann, das Regen-

waffer für Gebrauchszwecke anzufammeln; man hat alsdann nur den etwaigen Ueber-

fchufs in die Grundleitung abzuführen. Zu letzterem Zwecke if’t eine geeignete

Verbindung zwifchen dem Regenwafferbehälter und den Grundleitungsrohren her-

zui’cellen.

Wird das Regenwafi'er in Tonnen gefammelt, fo ordnet man die erwähnte

Verbindung nach Fig 231 an
Die Tonne hat ein durch ein Sieb verficher’tes kurzes Ueberlaufrohr, das in den kurzen Stutzen

eines Zinkblech-Standrohres paßt. Diefes Standrohr wird in die Muffe des gufseifemen, zum tief liegenden

Wafi'erverfchlufs führenden Abflufsrohres gefieckt; es erhält einen Deckel, der das Hineinwehen von Blättern

u. dergl. verhindert und nach defi'en Entfernung etwaiges Auffrifchen des Wafl'erverl'chlufi'es leicht mög-

lich iit. Das Standrohr ill: nöthigen Falles leicht zu entfernen und wieder anzubringen.

Sammelt man das Regenwaffer in wafferdichten, zur Gröfse der Auffallflächen

in richtigem Verhältnifs flehenden Ciflernen (liche a. a. O.), fo kann der Abfiufs

aus diefen nach Fig. 232 mittels (hölzernen) Ueberlaufrohres in einen liegenden

226.

Wafferverfchlufs

in

Regenrohren.

227.

Brunnen-
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Fig. 231.

 

 

Ueberlauf einer Cilterne. —— l‚’go n. Gr.

Wafferverfchlufs (Siphon) hin erfolgen.
Liegt die Grundleitung hierzu nicht ge—
nügend tief, fo wird diefer Verfchlufs

höher angeordnet und mit der be-

abfichtigten Ueberlauföffnung in der

Cif’cernenwand durch eine Rohrleitung

verbunden. Am einfachf’cen if’t es, das

Cif’cernen-Ueberlaufrohr einem Gully

(oberhalb deifen Wafferfpiegels) zu—
Ueberlauf einer Regentonne. — 120 11. Gr. ZUführen-

Uebrigens darf, was nahe liegt, ein Gully-
Bogen in die Ciftemenwand nicht eingemauert werden, um durch ihn den nothwendigen Wafferverfchlufs
zu bilden; denn nach Herausfchöpfen des Cifiernenwafi‘ers würde der Wafi'erverfchlufs für mehr oder
weniger lange Zeit aufgehoben fein. *

d) Ableitung des auf die Höfe gelangenden Hauswafl'ers.

Aufser dem Regen- und Ueberlaufwafl'er iPc von Hofflächen fehr häufig auch
Hauswaffer abzufiihren, das auf fie ausgegofl'en wird, fei es, dafs im Haufe über-
haupt keine Ausgufs-Anlagen möglich oder nothwendig find, fei es, dafs die Keller-
bewohner Mangels gehägender Tiefenlage der Grundleitung keine Ausgüfi'e erhalten
können oder überhaupt keine Ausgüfl'e erhalten fallen.

Die Einrichtungen, welche (in Art. 219, S, 186) bei oberirdifcher Ableitung
des Regenwaffers angegeben wurden, kommen auch zur Ableitung des Hauswafl‘ers
in Anwendung. (Vergl. auch Art. 238, S. 196.)

Ift indefs ein unterirdifches Rohrnetz vorhanden, fo darf nicht etwa das ge-
mauerte Hof- oder Brunnen-Gully zum Ausgufs beftimmt werden, da es in einem
folchen Falle bald zur Senkgrube werden würde; fondern es ii’c flreng im Sinne
der in Art. 211 entwickelten Anfchauungen ein befonderer Hofausgufs einzurichten.

Die Erfahrung hat gezeigt, dafs Hofausgüfl'e, deren Becken eben fo hoch über
Terrain angebracht werden, als fie über den Fufsböden im Hausinneren befeftigt zu
werden pflegen, Seitens der auf fie angewiefenen Bewohner felten benutzt werden,
zumal wenn fie entfernt vom Brunnen liegen. Es if’c eben beq'uemer, Gefäße ‘
(Eimer) über Terrain auszuftürzen, als fie erfi in ein Ausgufsbecken zu heben. Die
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Oberkanten von Hofausgüffen müffen daher zunächf’c im Terrain liegen. Sodann

müffen folche Ausgüffe noch folgenden befonderen Anforderungen entfprechen: der

Wafferverfchlufs mufs frofificher liegen und zugänglich fein; in ihn darf Erde etc.

vom Hofe her nicht gelangen. Zu diefem Zwecke iit die Anlage eines befonderen

(in gutem Kalkmörtel) gemauerten Infpectionsfchachtes nicht zu umgehen,
Eine Hofausgufs - Confiruction

von Knauf/, die allen Anforderungen Fig- 233.
entfpricht, zeigt Fig. 233.

Das viereckige Ausgufsbecken von 37 Cm

lichter oberer Weite verengt fich nach unten

hin trichterartig zu dem durch ein Sieb ge-

fchützten Abflufsltutzenf Diefer wird ohne

weitere Dichtung in die Muffe eines Fallr0hres

gefieckt, welches in einer Ecke des unten

40 X 656!!! weiten Infpectionsl'chachtes ange-

bracht if’t und welches in die Muffe des tief

liegenden Waiferverfchluifes geführt und darin

verbleit ift. Dadurch, dafs die Ausgilfs-Abflufs—

öffnnng lich in einer Ecke des fonß viereckigen

Beckens befindet, bleibt trotz Fallrohr und

Wafferverfchlufs genügend Platz zum bequemen

Arbeiten im Schacht übrig. Der Beckenrand

wird um ca. 2cm von Granitfchwellen, welche

. bis 50m unter dem Rande des Ausgufstrichters

hinunterreichen. Hier hat der Rahmen ange—

goffene Leiflen, auf denen ein enger Rott lofe

ruht. Die Granitzarge ragt einige Centimeter

über Terrain7 damit Sinkftofl'e des Hofes nicht

in den Ausgufs gelangen können. Die Fuge

zwifchen Granitzarge und den Flanfchen des

Rahmens kann mit Cement verfirichen werden,

der leicht zu entfernen ifl, wenn nach Heraus—

nahme des Rahmens und Beckens der Schacht

beitiegen werden Toll.

   
 
      

 
Ein derartiger Hofausgufs wird

zweckmäfsiger Weife vor dem Hof-
brunnen angelegt, anderen Falles er 7 ‘ ’
Zuflufs durch Leitungswafl'er (nach H0fausgurs von “auf" _ 120 “' GL .
Art der im vorhergehenden Bande diefes »Handbuchesc durch Fig. 329, S. 309
veranfchaulichten Anlagen) haben mufs.

IPC der Hof unterkellert, fo kann ohne Weiteres die in Fig. 227 dargef’tellte
Hofentwäfl'erungs-Conftruction als Ausgufs benutzt werden, in welcher Abficht der
fog. Regeneinlafs vor der Abflufsöfl'nung ein Sieb erhalten hat.

Schliefst das Abflufsrohr des Hofausgufl'es nicht an ein gelüftetes Zweigrohr
der Grundleitung an, fo mufs es ventilirt werden. Zu diei'em Zwecke wird außer-
halb des Schachtes in das Abflufsrohr ein Abzweig eingefchaltet, dem das an oder
in einem Nebengebäude hoch zu führende Lüftungsrohr angefchlofi'en wird.
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e) Entwäfi'erung von Nebenräumen.

sili1 Das in Art. 220 befchriebene Gully für Hofentwäiferungen kann ohne Weiteres
Gu„y_ zur Entwäfferung von Ställen, Wafch- und Spülküchen, Kellereien etc. Anwendung

finden, mit Vortheil auch dann, wenn Subftanzen von befonders fettiger Befchafi'en-
heit abzufiihren find.

Wird ein Gully behufs einer Stallentwäfferung aufserhalb des Stalles angelegt,
fo ift wegen des

dann meift [eit-

lichen Einfluffes
der Stalljauche
die Trichterab-
deckung nebft

dem Schlamm—

korbe gegenf’candslos geworden

(Fig. 234).
An Stelle der erfteren tritt eine auf

gufseiferner Zarge ruhende Abdeckplatte,

während an Stelle des Schlammkorbes ein

enger Reit im Gully horizontal eingelegt

wird, und zwar möglichfi: tief unterhalb

der Einmündung des Stall-Abflufsrohres.

Der horizontale Rott in; nöthig, um die in

der Stalljauche (tets vorhandenen feiteren

Schlammfloffe (Fäces, Stroh, Haare etc.)

leicht entfernbar zurückzuhalten, da fie an-

/déen Falles das Gully, fo wie den Gully-Bogen in zu kurzer Zeit verfehlämmen würden. In Fig. 234

ift diefer Rott mit [einen Handhaben dargeftellt; aus der Zeichnung geht auch hervor, dafs ein (beweg-

licher) Roit vor dem Abflufsrohr im Stallinneren angebracht iii.

Stall-Gullies, denen übrigens auch die
Abflufsleitungen der fog. ]auchekaften, welche

in Pferdeftällen zur Entwäfi'erung der einzel-
nen Stände öfter angelegt zu werden pflegen,

zuzuführen find, bedürfen wegen der eigen-

thümlichen Natur der Stallabwaifer ganz be-

fonderer Ueberwachung.

Gullies mit inneren horizontalen Reiten

oder Sieben eignen fich auch zur Aufnahme

von Schlächterei-Abwafl'ern, die ftets kleine

Fett- und Fleifchtheilchen, Haare, Borf’ten‚

Koth etc. enthalten. '
Vor_ In vielen Fällen empfiehlt {ich übrigens

gully- zur Abführung von Waffern, die viele und

' eigenthümliche Sink- oder Schwimmi’coffe mit
fich führen, die Anlegung eines Vorgully, wie

\ " “" ein folches auch in dem Schlachthaufe der

auf der Tafel bei S. 160 dargeftellten Haus—

entwäfferungs-Anlage projectirt if’t. Es ift

Gu„y zur Bodenentwäfienmg; auch Vorgü„y_ felbftverftändlich, dafs der Wafferfpiegel fol-
110 n. Gr. cherVorgullies oder überhaupt folcher Gullies,

Fig. 234.

 

   

__ ‚
d
      

 

  

  
Stall-Gully. — 1_30 11. Gr.

Fig. 235.
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die im Hausinneren und jeder Zeit genügend warm liegen, der Gully-Rollfchicht

beliebig oder entfprechend näher gehalten werden kann. Zu folchem Vorgully
eignet (ich das in Fig. 235 dargeftellte Gully, das in feinen Grundzügen von Clark
(in Carlisle) angegeben ift.

Daffelbe hefteht aus Gufseifen, hat einen herausnehmbaren Schlammfang und doppelten Wafferver-

fchlufs. Diefe Conf’truction kann fehr gut zur Bodenentwäfferung folcher \Vafchküchen benutzt werden, die

in oberen Gefchoffen (im Dachgefchofs mancher neueren Häufer, vergl. Art. 78, S. 58) angelegt werden.

Bodenentwäfferungen von (im Erdgefchofs gelegenen) Räumlichkeiten werden

im Anfchlufs an ein auf dem Hofe liegendes Gully fehr einfach dadurch bewirkt,

dafs an tieffter Stelle des betreffenden Raumes einfach die Muffe des oberften

Abflufsrohrtheiles fich befindet und in derfelben eingekittet ein emaillirtes Muffenfieb,

50 oder 100111m weit. Fig. 235 zeigt auch diefe Einrichtung. (Vergl. auch Art. 240)

Natürlich kann ein Gully mit Vortheil mehreren Zwecken dienen. Die Haus-
entwäfferungs-Anlage auf der Tafel bei S. 160 zeigt beifpielsweife, dafs ein Gully

für Stall- und Brunnenwaffer, ein anderes für Schlachthaus- und Fontainen—Abwaffer,

fo wie für Regenwaffer dient.

14. Kapitel.

Entfernung des Haus- und Regenwaflers aus den Gebäuden.

Von M. KNAUFF.

Wenn das zu entwäffernde Gebäude in einer Stadt liegt, welche mit einer

planvollen Entwäfferungs-Anlage verfehen iii, fo genügt es vollkommen, für das

Haus eine Entwäfferungs-Anlage unter Berüékfichtigung der in den Kapiteln 10
bis 13 gegebenen Anweifungen auszuführen, derfelben das Haus- und Regenwaffer

zu übergeben und das Hausrohr mittels der Anfchlufsleitung (vergl. Kapf24) in

die öffentlichen Strafsenleitungen einzuführen. In diefem Falle if’c über den zu

befprechenden Gegenf’cand hier nichts weiter zu berichten.

In den meiden Städten find jedoch zur Zeit rationell gebaute öffentliche

Leitungen noch nicht vorhanden; denn die etwa vorhandenen widerfprechen in

Bezug auf Profil, Gefälle und Bauausführung allen Grundfätzen der neueren Canali-

fationstechnik. Aeltere Prädtifche Canäle find daher, fchon Mangels genügender

Spülung, als lang gefl:reckte Abortgruben anzufehen und als übel riechende Ab-

lagerungscanäle berüchtigt. (Siehe auch Art. 158, S. 138.) _-.‘

Um die übliche Verfchlammung folcher Canäle nach Möglichkeit zu ver-

hindern, fchreiben baupolizeiliche Vorfchriften in folchen Städten für das einzelne

Gebäude die Anlage von Gruben vor, welche die gröberen und fefleren Sink- und

Schwimmltoffe abfangen und nur geklärte ]auche in den öffentlichen Canal ablaffen

follen. Solche Gruben werden aber auch dann zum angegebenen Zwecke erfor-

derlich oder vielmehr behördlich verlangt, wenn nicht einmal ein fchlechter Canal

als Vorfluth vorhanden ift, als folche vielmehr einzig der Strafsenrinnl’tein zur Ver-

fügung fteht.

Unter letzteren Gefichtspunkten wird im Folgenden die Entfernung des Haus—
waffers aus den Gebäuden befprochen, und es handelt {ich hier alfo, kurz gefagt,

um die Entwäfferung der Gebäude nach dem Grubenfyftem. Dafs diefes Syftem

233.

Boden-

entwäfferungen.

234.

Neuere Canäle

als

unterirdifche

Vorfluth.

235.

Mangelhafte

Vorfiuth.

236.

Grubenfyltem.


